
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Dienstvertrag oder Mitarbeit, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Dienstvertrag oder familienhafte Mitarbeit? Teil 3

Steuern im Bild, Teil 82

Fo
to

 ©
 K

ze
no

n 
– 

Fo
to

lia

•  Eltern, Großeltern und Geschwister
Für sie gilt die Vermutung der familienhaften 
Mitarbeit nur, wenn die Hilfstätigkeit 
kurzfristig ausgeübt wird. Außerdem muss 
eine vollversicherte Erwerbstätigkeit, 
Ausbildung oder Pension vorliegen.

•  weiter entfernte Verwandte
Im Zweifelsfall wird von einem Dienstverhält-
nis ausgegangen, da dieser Personenkreis 
mangels wechselseitiger Verpfl ichtungen aus 
dem Familienrecht Fremden nahekommt. 
Familienhafte Mitarbeit liegt nur vor, 
wenn die Mithilfe kurzfristig und 
unentgeltlich ist.

Familienhafte Mitarbeit liegt nur vor, 
wenn die Mithilfe kurzfristig und 
unentgeltlich ist.

Hinweis: Für den Fall einer Kontrolle ist 
die Dokumentation der Bedingungen der 
Mithilfe ratsam. Gerade bei entfernten 
Verwandten sollte die Kurzfristigkeit und 
Unentgeltlichkeit schriftlich festgehalten 
werden.

Diese Klassifi zierung gilt für Verwandte 
von Einzelunternehmern und Gesell-
schaftern von Personengesellschaften. 
Bei Kapitalgesellschaften ist eine 
familienhafte Mitarbeit in der 
Regel ausgeschlossen.


